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Zitat von O. Meier

seit wann gibt es im Rahmen des Abiturs Nachprüfungen?

Es geht um eine Schülerin der Q1, also nicht um eine Nachprüfung zum Abitur, sondern um eine
sog. Feststellungsprüfung (§ 48, Abs. 4 SchulG NRW: "Werden Leistungen aus Gründen, die von
der Schülerin oder dem Schüler nicht zu vertreten sind, nicht erbracht, [...] kann der
Leistungsstand durch eine Prüfung festgestellt werden." und entsprechend § 13, Abs. 5 APO-
GOSt).Ist also ein Schüler aufgrund krankheitsbedingter Fehlzeiten durch den FL nicht
beurteilbar (über das Ausmaß der Fehlzeit schweigt der Gesetzgeber, der Kommentar von
Acker/Schreven von 2010 meint, man müsse "ab einer Fehlzeit von ca. 25% des Unterrichts"
prüfen, "ob noch hinreichende Beurteilungsgrundlagen gegeben sind"), kann in Rücksprache
mit dem Schulleiter eine solche mündliche Prüfung zur Leistungsfeststellung angesetzt werden.
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